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S E H E N .  H E L F E N .  H A N D E L N . Familienpflege

WER HAT ANSPRUCH AUF FAMILIENPFLEGE?

Voraussetzung für die Familienpflege ist, dass mindestens ein Kind unter zwölf Jahren im Haus-
halt lebt.
Bei einem behinderten Kind werden die Leistungen über das zwölfte Lebensjahr hinaus gewährt.

Sie befinden sich in einer der beschriebenen Notsituationen:  

•	 Müssen Sie über einen absehbaren Zeitraum in eine Klinik, begeben sich in Kur oder
•	 eine Reha-Einrichtung?
•	 Sind Sie krank und im Haushalt nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar?
•	 Besteht bei Ihnen eine Risikoschwangerschaft?
•	 Sie haben entbunden?
•	 Erwarten Sie eine Mehrlingsgeburt?
•	 Leiden Sie unter psychischen Belastungen und Erschöpfungszuständen?

Wenn mindestens eine dieser Situationen passt, könnte Familienpflege die passende Hilfe sein. 
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um unser Angebot in Anspruch zu nehmen. 

Aber auch wenn die beschriebenen Situationen auf Sie nicht zutreffen, Sie aber trotzdem Hilfe 
gebrauchen, dürfen Sie sich melden. Wir suchen dann nach individuellen Lösungen und beraten 
Sie gerne. 

WIE GEHT ES KONKRET WEITER?

Attest Antrag Auftrag
Gehen Sie zu Ihrem/r Arzt/Ärz-
tin, schildern Sie Ihre Situation 
und lassen sich ein Attest über 
die medizinische Notwen-
digkeit einer Haushaltshilfe 
ausstellen. Das Attest sollte 
den Umfang der notwendigen 
Hilfe und die voraussichtliche 
Dauer der akuten Notsituation 
beinhalten.

Hat der Arzt/die Ärztin Ihnen 
ein Attest ausgestellt, nehmen 
Sie bitte umgehend Kontakt 
mit Ihrer Krankenkasse auf 
und stellen einen „Antrag auf 
Haushaltshilfe“. In der Regel 
wird dieser aufgrund des At-
testes oder eines Klinikaufent-
haltes gewährt.

Auch wenn Sie erstmal nur 
eine mündliche Zusage der 
Kasse haben, melden Sie sich 
bei uns. Dann können wir 
rechtzeitig eine geeignete 
Mitarbeiterin und den Einsatz 
einplanen Selbstverständlich 
beraten wir Sie auch vorher 
schon gerne.



WAS SIND DIE GESETZLICHEN GRUNDLAGEN FÜR KOSTENÜBERNAHME DER HAUS- 
UND FAMILIENPFLEGE?

In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Familienpflegerin. Natür-
lich können Sie unsere Leistungen auch privat in Anspruch nehmen. Informationen erhalten Sie bei 
Ihrer Kasse, Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.
Unsere Einsatzleitung informiert Sie ebenfalls und unterstützt Sie bei der Antragsstellung. Bei Schwan-
gerschaftsproblemen oder nach der Entbindung kann neben dem Arzt/der Ärztin auch Ihre Hebamme 
Leistungen für die Familienpflege beantragen und vermitteln.

Gesetzesgrundlage Leistungsbereich gesetzliche Regelung Zuzahlung
§ 38 Abs. 1 SGB V Bei Krankenhausauf-

enthalt, bei Kur und 
Rehabilitation, stationär 
und teilstationär

Pflicht- bzw. Regelleis-
tung

gesetzl. Zuzahlung
min. 5,- Euro,
max. 10 EUR pro Tag

§ 38 Abs. 2 SGB V Bei akuter Erkrankung Zusätzliche, bzw. Kann-
Leistung. Dauer und 
Umfang regelt jede 
Kasse individuell.

gesetzl. Zuzahlung
min. 5,- Euro,
max. 10 EUR pro Tag

§ 24 h SGB V während der Risi-
koschwangerschaft 
und/oder nach Entbin-
dung bis 6 Tage

Pflicht- bzw. Regelleis-
tung

Nicht zuzahlungspflich-
tig

§ 20 SGB VIII Aus gesundheitlichen 
oder anderen zwin-
genden Gründen. (z.B. 
Versorgung der Kinder 
im häuslichen Umfeld)

Abhängig vom
Einkommen

SO ERREICHEN SIE UNS: 

Caritas Familienpflege
Elke Wenzel, Einsatzleitung
elke.wenzel@caritas-bocholt.de
02871 2513 1418
Nordwall 44-46
46399 Bocholt


